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Umsetzung des Internen Kontrollsystems (IKS)  
 
Ausgangssituation 
Grundsätzlich haben die Träger der Grundsicherung die Verantwortung für die 
rechtmäßige und zweckmäßige Erbringung ihrer Leistungen.  
Das Jobcenter Bad Kreuznach als gemeinsame Einrichtung nimmt die Aufgaben der 
Träger nach dem SGB II wahr und stellt damit die recht- und zweckmäßige 
Umsetzung der Leistungen sowie eine entsprechende Mittelverwendung sicher. Dazu 
richtet es Interne Kontrollsysteme ein, die bei Fehlern Maßnahmen zu deren 
Vermeidung bzw. Verminderung vorsehen mit dem Ziel, eine möglichst gleichwertig 
hohe Qualität der Leistungserbringung im Jobcenter sicherzustellen.  
 
Zielsetzung 
Ein funktionsfähiges Internes Kontrollsystem schafft eine hohe Transparenz über die 
Leistungserbringung vor Ort und ist elementarer Faktor zur Systematisierung 
qualitätsbezogener Aktivitäten, von der Analyse bis zur Umsetzung und Nachhaltung. 
Ein wirksames Internes Kontrollsystem muss ebenso wie die Zufriedenheit der 
Kunden regelmäßig beobachtet werden. Dabei stehen zwei Aspekte im Vordergrund: 
Kunden sollen einerseits die gemeinsame Einrichtung als verlässlich erleben und 
ihrer Leistungsqualität vertrauen können, andererseits brauchen Mitarbeiter/innen 
eine klare Orientierung für ihre Arbeit in einem System, das die Qualität der eigenen 
Tätigkeiten erkennen lässt und die Zusammenarbeit erleichtert. 
Darüber hinaus dient es als Führungsinstrument, welches dazu beiträgt 
Rechtmäßigkeit zu gewährleisten, operative Ergebnisse zu verbessern und 
Qualitätsstandards zu erfüllen. Hierbei ist ein einheitliches Verständnis von der 
Qualität der Aufgabenerledigung bei den Mitarbeiter/innen sowie bei den 
Führungskräften Voraussetzung. 
         
Ziel dieser Geschäftsanweisung ist es daher, das bereits seit Jahren implementierte 
IKS inklusive der bestehenden Regelungen zur Fachaufsicht dauernd 
weiterzuentwickeln sowie die organisatorischen Sicherungsmaßnahmen als auch die 
operativen Standards für Jeden nachvollziehbar abzubilden und fortwährend auf ihre 
Aktualität und Wirksamkeit zu überprüfen. 
 
Geltungsbereich der Geschäftsanweisung 
Die Geschäftsanweisung gilt für alle Mitarbeiter/innen und Stellen innerhalb des 
Jobcenters, die mit der Ausführung des IKS durch die Geschäftsführung beauftragt 
sind. 
 
Die Geschäftsführung ist hauptverantwortlich für die Umsetzung, sie übt das 
Auftrags- und Weisungsrecht aus. 



 
Die internen Kontrollen erstrecken sich sowohl auf organisatorische 
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Prozesse und Zuständigkeiten festlegen, operative 
Standards definieren und sicherstellen, Datenzugriffe einschränken) als auch auf 
Kontrolltätigkeiten im Rahmen der Fachaufsicht. Eine Ausweitung der 
Kontrollzuständigkeiten kann durch die Geschäftsführung bestimmt werden. 
 
Die Führungskräfte sind im Rahmen der allgemeinen Fachaufsicht sowohl für die 
Rechtmäßigkeitskontrolle als auch für die Kontrolle der Zweckmäßigkeit 
verantwortlich. Fachaufsicht ist Führungsaufgabe und als solche nicht delegierbar. 
Eine Unterstützung der Fachaufsicht durch Kontrollen auf gleicher Hierarchieebene 
ist jedoch möglich.  
Die mit der Kontrolle beauftragten Mitarbeiter haben ein umfassendes 
Informationsrecht und sind bei der Ausführung des IKS von allen Verantwortlichen 
aus der Organisation durch eine effektive und effiziente Mitwirkungs- und 
Aufgabenerledigung zu unterstützen. 
 
Das Wesentliche des IKS ist, auf ein ordnungsgemäß und effektiv funktionierendes 
Verwaltungs- und Kontrollsystem hinzuwirken und so z.B. die Risiken 
 

- fehlerhafter Rechtsanwendung 
- unklarer Zuweisung von Aufgaben 
- nicht ausreichender Aufgabentrennung 
- mangelhafter Weitergabe wesentlicher Informationen 
- Eingabe- und Übertragungsfehler 
- Über- und Minderzahlungen 
- Zahlungen an Nichtberechtigte 
- Doppelzahlungen 
- rechtswidriger Handlungen 
- fehlerhafter oder nicht wirtschaftlicher operativer Geschäftsprozesse sowie 

deren Schwachstellen 
-  

festzustellen und der Geschäftsführung Maßnahmen zu deren Minimierung 
vorzuschlagen. 
 
Die bereits bestehenden Regelungen zur Fachaufsicht des Jobcenters (derzeitiger 
Stand 02.04.2012) werden Bestandteil dieser Geschäftsanweisung und sind als 
Anlage beigefügt. 
 
 
Inkrafttreten 
Die Geschäftsanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
 
 
gez. Eckes 
Geschäftsführer 
 



Anlage zur GA 01-14  
 
 
 
Regelungen zur Fachaufsicht des Jobcenters Bad Kreuznach (Stand: 2.4.2012) 
 

Zur Durchführung der Fachaufsicht im Jobcenter Bad Kreuznach wurden die 
nachfolgenden Regelungen getroffen. Hierbei haben die Führungskräfte ihre 
Prüftätigkeiten gemäß der geschäftspolitischen Ziele und der erkannten Risiken für 
das Jobcenter zusammengefasst. 
Die Durchführung der Fachaufsicht besteht aus der Umsetzung zentraler Vorgaben 
und den situativ  erforderlichen Aktivitäten der zuständigen Führungskräfte.  
Eine weitere Erkenntnisquelle im Rahmen der Qualitätssicherung stellen die 
Prüfberichte des BRH und der IntRev dar. Zielsetzung ist, diese Informationen auf 
allen Ebenen auszuwerten, Transparenz über die vorhandenen Defizite herzustellen 
sowie einen Prozess der Mängelbeseitigung zu initiieren.  
In begründeten Fällen (z.B. andere Prüfschwerpunkte, Kapazitätsprobleme) ist eine 
Abweichung von den hier festgelegten Prüftätigkeiten in Absprache mit der 
Geschäftsführung möglich.  
Die flexiblen Regelungen zur Fachaufsicht  sollen wechselnden Anforderungen bei 
der Umsetzung der Aufgaben des Jobcenters dauerhaft gerecht werden. Eine 
Anpassung kann daher jederzeit erfolgen. 
 



 



 
 



 

 



 

 



 

 


